Ergänzungsbogen
zu den Beschäftigungsverhältnissen und Promotionszeiten

Name:      _________________________________________________________
Angaben über vorangegangene Beschäftigungsverhältnisse

(Um dem § 2 des WissZeitVG zu genügen, sind auch Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft anzugeben.)

1. Datum Diplom / Examen

_____________________________________
2. Vorangegangene Beschäftigungsverhältnisse an deutschen Hochschulen oder Forschungseinrichtungen (Anzugeben sind sämtliche Beschäftigungsverhältnisse, auch Zeiten einer Verbeamtung mit genauen Datumsangaben)
	
	Art der Beschäftigung
	Von

TT TT.MM.JJ
	Bis

TT.MM.JJ
	wöchentl. Arbeitszeit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Andere Beschäftigungsverhältnisse beim Land Brandenburg

	
	Art der Beschäftigung
	Von

TT.MM.JJ
	Bis

TT.MM.JJ
	wöchentl. Arbeitszeit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Privatdienstverträge 

(Verträge mit Hochschulangehörigen, die selbständig Aufgaben in Forschung und Lehre wahrnehmen)

	
	Art der Beschäftigung
	Von

TT.MM.JJ
	Bis TT.MM.JJ
	wöchentl. Arbeitszeit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Beginn der Promotion (Beachte: Merkblatt zur Anrechnung von Promotionszeiten)
Bitte alle Angaben in TT.MM.JJJJ

Zeitpunkt der Vereinbarung des Promotionsthemas/-vorhabens   _________________________

Einschreibung als Doktorand / Promotionsstudent
_________________________

Faktischer Beginn der Promotionsarbeit
_________________________
6.
Ende der Promotion (Feststellung der Promotion) 
_________________________
7.
Angaben über Stipendien und sonstige Förderungen unter Angabe des 
       Förderzwecks
	


Seite 2
8. Verlängerungstatbestände nach § 2 Abs. 1 und 5 WissZeitVG

a) Nach § 2 Abs. 1 Satz 3 WissZeitVG verlängert sich die zulässige Gesamtbefristungsdauer bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre je Kind. Von der Regelung werden auch Kinder erfasst, die keine eigenen oder adoptierten Kinder sind. Der Gesetzgeber orientiert sich an der tatsächlichen Belastung der Kinderbetreuung in der Praxis.

b) 
Nach § 2 Abs. 5 WissZeitVG kann sich unter bestimmten Voraussetzungen ein befristetes Arbeitsverhältnis verlängern (siehe Punkte 1-5). Liegen solche Verlängerungen bei früheren befristeten Arbeitsverhältnissen vor, werden diese nicht auf die zulässige Befristungsdauer angerechnet:

1) Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der Arbeitszeit um mind. 1/5 der regelmäßigen Arbeitszeit, die für die Betreuung o. Pflege eines oder mehrerer Kinder unter 18 Jahren oder pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger gewährt wurden (max. 2 Jahre)

2) Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftl. o. künstlerische Tätigkeit o. eine außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftl., künstlerische od. berufliche Aus,- Fort- und Weiterbildung (max. 2 Jahre)

3) Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit und Mutterschutz in dem Umfang, in dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist

4) Zeiten des Grundwehr- und Zivildienstes

5) Zeiten einer Freistellung im Umfang von mind. 1/5 der regelmäßigen Arbeitszeit zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben einer Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten oder zur  Ausübung eines mit dem Arbeitsverhältnis zu vereinbarenden Mandats. (max. 2 Jahre)

	Verlängerungstatbestände gemäß a)

	

	

	


	
	Verlängerungstatbestände nach b)  (Freistellung/Beurlaubung)
	Von

TT TT.MM.JJ
	Bis

TT.MM.JJ
	wöchentl. Arbeitszeit

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ich versichere, dass ich die Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht habe. 

_________________________________

Datum, Unterschrift

StiftEUV Dezember 2011


